Schriftliche Prüfung SS 2006: Sozialversicherungsrecht I

Sachverhalt

Sandro Stöckli war zu 50% in Basel bei Vischer SA in der Buchhaltung tätig, verdiente Fr. 47'000.-/Jahr und wohnt in Lörrach (D), wo er sich in der verbleibenden Zeit der Familie widmet. Wegen Schliessung der Buchhaltungsabteilung und erfolgter Kündigung durch Vischer SA im Juli 2004 fand er nahtlos einen neuen Schweizer Arbeitgeber, der ihn in dessen Niederlassung in Lörrach einsetzt. Daneben kann er für die Vischer SA in Basel noch einen Tag pro Woche verschiedene Aufgaben in der Buchhaltung wahrnehmen. Durch die Vischer AG war er bei Wincare kollektiv für Krankentaggeld versichert. Nach der Kündigung beantragte er fristgerecht den Übertritt von der Kollektivkrankentaggeldversicherung i.S.v. Art. 67 ff. KVG in die Einzel(taggeld)versicherung (Art. 71 KVG). Gemäss Statuten ist das Tätigkeitsgebiet dieser Krankenkasse auf die in der Schweiz wohnhaften oder arbeitenden Personen beschränkt. Sandro Stöckli wurde noch im August 2004 ohne Einwand in die Einzelversicherung aufgenommen und bezahlt seither Prämien.

Als passionierter Jogger dreht er täglich seine Runden im Wald. Eines Abends im Oktober 2005 nach dem Training verspürt er am Bein heftige Schmerzen und begibt sich sofort in ärztliche Behandlung. Sein Hausarzt verschreibt Therapie und Ruhestellung der Beine. 

Die Rechnung für die Behandlung und den Arbeitsausfall macht er bei der Wincare geltend, die sich aber für unzuständig erklärt und dies mit folgender Begründung verfügungsweise festhält:

- „Sowohl in der Grundversicherung als auch in der Einzel-Taggeldversicherung sind sie seit ihrer Erwerbsaufnahme in Lörrach im August 2004 nicht mehr bei uns versichert“,

- „Bei den geltend gemachten Ansprüchen handelt es sich um Beschwerden, die sie sich im Zusammenhang mit dem Joggen zugezogen haben“.

Fragen 
1.
In welchem Land ist Sandro Stöckli zur Zeit seiner Beschwerden im Bein gegen die Risiken 

a. Alter/Tod/Invalidität

b.  Krankheit/Unfall

c.  Arbeitslosigkeit

 versichert?

2.    a. Welcher Versicherung ist Sandro Stöckli für die geltend gemachten Beschwerden sachlich unterstellt?

b. Welches Rechtsmittel muss er gegen die Verfügung ergreifen (bitte genaue Angaben der Voraussetzungen)?

3.
Lehnt die Wincare die Taggeldleistungen zu recht ab?
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